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Änderungen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(Artikel 1 des Gesetzentwurfes) 

 
 

§ 1594 BGB (alt) 
Anerkennung der Vaterschaft 

(1) Die Rechtswirkungen der Anerkennung können, 
soweit sich nicht aus dem Gesetz anderes ergibt, erst von 
dem Zeitpunkt an geltend gemacht werden, zu dem die 
Anerkennung wirksam wird. 

(2) Eine Anerkennung der Vaterschaft ist nicht wirk-
sam, solange die Vaterschaft eines anderen Mannes be-
steht. 

(3) Eine Anerkennung unter einer Bedingung oder 
Zeitbestimmung ist unwirksam. 

(4) Die Anerkennung ist schon vor der Geburt des Kin-
des zulässig. 

§ 1594 BGB (neu) 
Anerkennung der Vaterschaft 

(1) Die Rechtswirkungen der Anerkennung können, 
soweit sich nicht aus dem Gesetz anderes ergibt, erst von 
dem Zeitpunkt an geltend gemacht werden, zu dem die 
Anerkennung wirksam wird. 

(2) Eine Anerkennung der Vaterschaft ist nicht wirk-
sam, solange die Vaterschaft eines anderen Mannes be-
steht. 

(3) Eine Anerkennung unter einer Bedingung oder 
Zeitbestimmung ist unwirksam. 

(4) Die Anerkennung ist schon vor der Geburt des Kin-
des zulässig. 

(5) Eine Anerkennung, die nach Einleitung eines Ver-
fahrens erfolgt, in dem die Vaterschaft eines anderen Man-
nes als des Anerkennenden für das Kind festgestellt wer-
den soll, ist nicht wirksam, solange das Verfahren anhän-
gig ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Anerkennende die Aner-
kennung zur Niederschrift des Gerichts nach § 180 Absatz 
2 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit er-
klärt. 

§ 1595 BGB (alt) 
Zustimmungsbedürftigkeit der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung bedarf der Zustimmung der Mut-
ter. 

(2) Die Anerkennung bedarf auch der Zustimmung 
des Kindes, wenn der Mutter insoweit die elterliche Sorge 
nicht zusteht. 

(3) Für die Zustimmung gilt § 1594 Abs. 3 und 4 ent-
sprechend. 

§ 1595 BGB (neu) 
Zustimmungsbedürftigkeit der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung bedarf der Zustimmung der Mut-
ter. Satz 1 gilt nicht, wenn die Mutter verstorben ist.  

(2) Die Anerkennung bedarf auch der Zustimmung 
des Kindes.  

 

(3) Für die Zustimmungen nach den Absätzen 1 und 
2 gilt § 1594 Absatz 3 und 4 entsprechend.  

 § 1595a BGB (neu) 
Anerkennung trotz bestehender Vaterschaft  

(1) Die Anerkennung der Vaterschaft durch den leibli-
chen Vater ist entgegen § 1594 Absatz 2 wirksam, wenn  
1. die Vaterschaft des anderen Mannes nach § 1592 

Nummer 1 oder 2 oder nach § 1593 besteht und  
2. der andere Mann der Anerkennung des leiblichen Va-

ters zustimmt.  

(2) Wird die Anerkennung des leiblichen Vaters nach 
Absatz 1 wirksam, ist dieser statt des anderen Mannes 
rückwirkend ab Geburt des Kindes dessen Vater.  

(3) Für die Zustimmung nach Absatz 1 Nummer 2 gilt 
§ 1594 Absatz 3 und 4 entsprechend. Die Zustimmung ist 
nicht erforderlich, wenn der andere Mann verstorben ist. 
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§ 1596 BGB (alt) 
Anerkennung und Zustimmung bei fehlender oder 

beschränkter Geschäftsfähigkeit 

(1) Wer in der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, kann 
nur selbst anerkennen. Die Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters ist erforderlich. Für einen Geschäftsunfähigen 
kann der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Fa-
miliengerichts anerkennen; ist der gesetzliche Vertreter 
ein Betreuer, ist die Genehmigung des Betreuungsge-
richts erforderlich. Für die Zustimmung der Mutter gelten 
die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 

(2) Für ein Kind, das geschäftsunfähig oder noch nicht 
14 Jahre alt ist, kann nur der gesetzliche Vertreter der An-
erkennung zustimmen. Im Übrigen kann ein Kind, das in 
der Geschäftsfähigkeit beschränkt ist, nur selbst zustim-
men; es bedarf hierzu der Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters. 

(3) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann nur selbst an-
erkennen oder zustimmen; § 1825 bleibt unberührt. 

(4) Anerkennung und Zustimmung können nicht durch 
einen Bevollmächtigten erklärt werden. 

§ 1596 BGB (neu) 
Anerkennung und Zustimmung als persönliche 

Erklärungen 

(1) Ein Mann kann die Vaterschaft nur persönlich an-
erkennen. § 1825 bleibt unberührt.  

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann der gesetz-
liche Vertreter eines geschäftsunfähigen Mannes für die-
sen die Vaterschaft mit Genehmigung des Familienge-
richts anerkennen. Ist der gesetzliche Vertreter ein Be-
treuer, ist die Genehmigung des Betreuungsgerichts er-
forderlich.  

(3) Für die Zustimmung der Mutter und die etwa erfor-
derliche Zustimmung des anderen Mannes nach § 1595a 
Absatz 1 Nummer 2 gelten die Absätze 1 und 2 entspre-
chend.  

(4) Für die Zustimmung des Kindes gelten die Ab-
sätze 1 und 2 entsprechend mit der Maßgabe, dass die 
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters der Genehmi-
gung des Familien- oder Betreuungsgerichts nicht bedarf. 
Für das beschränkt geschäftsfähige Kind, das das 14. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, kann die Zustimmung 
nur durch den gesetzlichen Vertreter abgegeben werden. 
Hat das beschränkt geschäftsfähige Kind das 14. Lebens-
jahr vollendet, kann es nur selbst zustimmen; es bedarf 
dazu der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters. Steht 
der Mutter insoweit die elterliche Sorge für das Kind zu, 
gilt die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters in Vertre-
tung für das Kind oder die Zustimmung zur Zustimmung 
des Kindes als abgegeben, wenn die Mutter ihre Zustim-
mung zu der Anerkennung nach § 1595 Absatz 1 Satz 1 
erteilt hat. 

§ 1597 BGB (alt) 
Formerfordernisse; Widerruf 

(1) Anerkennung und Zustimmung müssen öffentlich 
beurkundet werden. 

(2) Beglaubigte Abschriften der Anerkennung und al-
ler Erklärungen, die für die Wirksamkeit der Anerkennung 
bedeutsam sind, sind dem Vater, der Mutter und dem 
Kind sowie dem Standesamt zu übersenden. 

(3) Der Mann kann die Anerkennung widerrufen, wenn 
sie ein Jahr nach der Beurkundung noch nicht wirksam 
geworden ist. Für den Widerruf gelten die Absätze 1 und 
2 sowie § 1594 Abs. 3 und § 1596 Abs. 1, 3 und 4 ent-
sprechend. 

§ 1597 BGB (neu) 
Form 

(1) Die Anerkennung und die Zustimmungen müssen 
öffentlich beurkundet werden. 

(2) Beglaubigte Abschriften der Anerkennung und al-
ler Erklärungen, die für die Wirksamkeit der Anerkennung 
bedeutsam sind, sind dem Vater, der Mutter und dem 
Kind sowie dem Standesamt zu übersenden. 

(3) Gestrichen! 

§ 1598 BGB (alt) 
Unwirksamkeit von Anerkennung, Zustimmung und 

Widerruf 

(1) Anerkennung, Zustimmung und Widerruf sind nur 
unwirksam, wenn sie den Erfordernissen nach § 1594 Ab-
satz 2 bis 4 und der §§ 1595 bis 1597 nicht genügen. An-
erkennung und Zustimmung sind auch im Fall des 
§ 1597a Absatz 3 und im Fall des § 1597a Absatz 4 in 
Verbindung mit Absatz 3 unwirksam. 

(2) Sind seit der Eintragung in ein deutsches Perso-
nenstandsregister fünf Jahre verstrichen, so ist die Aner-
kennung wirksam, auch wenn sie den Erfordernissen der 
vorstehenden Vorschriften nicht genügt. 

§ 1598 BGB (neu) 
Unwirksamkeit von Anerkennung und Zustimmung 

 

(1) Anerkennung und Zustimmung sind nur dann un-
wirksam, wenn sie den Erfordernissen nach § 1594 Ab-
satz 2, 3 und 5 und den §§ 1595 bis 1597 nicht genügen. 
Anerkennung und Zustimmung sind auch im Fall des 
§ 1597a Absatz 3 und im Fall des § 1597a Absatz 4 in 
Verbindung mit Absatz 3 unwirksam. 

(2) Sind seit der Eintragung in ein deutsches Perso-
nenstandsregister fünf Jahre verstrichen, so ist die Aner-
kennung wirksam, auch wenn sie den Erfordernissen der 
vorstehenden Vorschriften nicht genügt. 
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§ 1599 BGB (alt) 
Nichtbestehen der Vaterschaft 

 

(1) § 1592 Nr. 1 und 2 und § 1593 gelten nicht, wenn 
auf Grund einer Anfechtung rechtskräftig festgestellt ist, 
dass der Mann nicht der Vater des Kindes ist. 

 
 

(2) § 1592 Nr. 1 und § 1593 gelten auch nicht, wenn 
das Kind nach Anhängigkeit eines Scheidungsantrags 
geboren wird und ein Dritter spätestens bis zum Ablauf 
eines Jahres nach Rechtskraft des dem Scheidungsan-
trag stattgebenden Beschlusses die Vaterschaft aner-
kennt; § 1594 Abs. 2 ist nicht anzuwenden. Neben den 
nach den §§ 1595 und 1596 notwendigen Erklärungen 
bedarf die Anerkennung der Zustimmung des Mannes, 
der im Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes 
verheiratet ist; für diese Zustimmung gelten § 1594 Abs. 
3 und 4, § 1596 Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 3 und 4, § 1597 
Abs. 1 und 2 und § 1598 Abs. 1 entsprechend. Die Aner-
kennung wird frühestens mit Rechtskraft des dem Schei-
dungsantrag stattgebenden Beschlusses wirksam. 

§ 1599 BGB (neu) 
Anfechtbarkeit der Vaterschaft; Unanfechtbarkeit der 

Mutterschaft 

(1) Stellt das Familiengericht auf Grund einer Anfech-
tung rechtskräftig fest, dass der dem Kind nach § 1592 
Nummer 1 oder 2 oder nach § 1593 als Vater zugeord-
nete Mann nicht der leibliche Vater des Kindes ist, entfällt 
die Vaterschaft rückwirkend ab Geburt des Kindes.  

(2) Die Mutterschaft ist unanfechtbar.  

§ 1600 BGB (alt) 
Anfechtungsberechtigte 

(1) Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, sind: 

1. der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 Nr. 1 und 
2, § 1593 besteht, 

2. der Mann, der an Eides statt versichert, der Mutter des 
Kindes während der Empfängniszeit beigewohnt zu 
haben, 

3. die Mutter und 
4. das Kind. 

(2) Die Anfechtung nach Absatz 1 Nr. 2 setzt voraus, 
dass zwischen dem Kind und seinem Vater im Sinne von 
Absatz 1 Nr. 1 keine sozial-familiäre Beziehung besteht 
oder im Zeitpunkt seines Todes bestanden hat und dass 
der Anfechtende leiblicher Vater des Kindes ist. 

(3) Eine sozial-familiäre Beziehung nach Absatz 2 be-
steht, wenn der Vater im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 zum 
maßgeblichen Zeitpunkt für das Kind tatsächliche Verant-
wortung trägt oder getragen hat. Eine Übernahme tat-
sächlicher Verantwortung liegt in der Regel vor, wenn der 
Vater im Sinne von Absatz 1 Nr. 1 mit der Mutter des Kin-
des verheiratet ist oder mit dem Kind längere Zeit in häus-
licher Gemeinschaft zusammengelebt hat. 

(4) Ist das Kind mit Einwilligung des Mannes und der 
Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Samen-
spende eines Dritten gezeugt worden, so ist die Anfech-
tung der Vaterschaft durch den Mann oder die Mutter aus-
geschlossen. 

§ 1600 BGB (neu) 
Anfechtungsberechtigte; Ausschluss der Anfechtung 

(1) Berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, sind:  

1. der Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 Nummer 1 
oder 2 oder § 1593 besteht,  

2. der Mann, der an Eides statt versichert, der Mutter des 
Kindes während der Empfängniszeit beigewohnt zu 
haben,  

3. die Mutter und  
4. das Kind.  

Die Anfechtung nach Satz 1 Nummer 2 setzt voraus, dass 
der Anfechtende der leibliche Vater des Kindes ist.  

(2) Ist das Kind volljährig, ist die Anfechtung nach Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 ausgeschlossen, wenn das Kind 
der Anfechtung widerspricht.  

(3) Ist das Kind minderjährig, ist die Anfechtung nach 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 ausgeschlossen, wenn zwi-
schen dem Kind und dem Mann, dessen Vaterschaft nach 
§ 1592 Nummer 1 oder 2 oder § 1593 besteht, eine sozial-
familiäre Beziehung besteht. Dies gilt nicht, wenn 
1. zwischen dem Kind und dem Anfechtungsberechtig-

ten ebenfalls eine sozial-familiäre Beziehung besteht, 
2. zwischen dem Kind und dem Anfechtungsberech-

tig[t]en früher eine sozial-familiäre Beziehung bestan-
den hat, die aus von dem Anfechtungsberechtigten 
nicht zu vertretenden Gründen nicht mehr andauert,  

3. der Anfechtungsberechtigte sich ernsthaft um eine so-
zial-familiäre Beziehung mit dem Kind bemüht hat, 
damit aber aus von dem Anfechtungsberechtigten 
nicht zu vertretenden Gründen keinen Erfolg hatte 
oder 

4. der Ausschluss der Anfechtung aus anderen Grün-
den, die der Anfechtungsberechtigte nicht zu vertre-
ten hat, grob unbillig wäre.  

Satz 2 gilt nicht, wenn der Fortbestand der Vaterschaft 
nach § 1592 Nummer 1 oder 2 oder § 1593 unter Berück-
sichtigung der berechtigten Interessen der Beteiligten für 
das Wohl des Kindes erforderlich ist.  
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(4) Wird ein Verfahren auf Grund eines Restitutions-
antrags nach § 185a des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilli-
gen Gerichtsbarkeit wiederaufgenommen und ist die so-
zial-familiäre Beziehung zwischen dem minderjährigen 
Kind und dem Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 
Nummer 1 oder 2 oder § 1593 besteht, beendet, ist die 
Anfechtung ausgeschlossen, wenn der Fortbestand der 
Vaterschaft unter Berücksichtigung der berechtigten Inte-
ressen der Beteiligten für das Wohl des Kindes erforder-
lich ist. 

(5) Eine sozial-familiäre Beziehung nach Absatz 3 
oder 4 besteht, wenn der Mann für das Kind tatsächliche 
Verantwortung trägt. Eine Übernahme tatsächlicher Ver-
antwortung liegt in der Regel vor, wenn der Mann mit dem 
Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammen-
gelebt hat. In der Regel liegt noch keine sozial-familiäre 
Beziehung nach Absatz 3 Satz 1 vor, wenn die Vater-
schaft nach § 1592 Nummer 1 oder 2 oder § 1593 vor 
weniger als einem Jahr begründet wurde.  

(6) Die Anfechtung des Mannes, dessen Vaterschaft 
nach § 1592 Nummer 1 oder 2 oder § 1593 besteht, ist 
ausgeschlossen, wenn der Mann bei Anerkennung der 
Vaterschaft wusste, dass das Kind nicht von ihm ab-
stammt, oder wenn das Kind mit Einwilligung des Mannes 
und der Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Sa-
menspende eines Dritten gezeugt worden ist. Die Anfech-
tung durch die Mutter ist ausgeschlossen, wenn sie bei 
Zustimmung zur Anerkennung der Vaterschaft wusste, 
dass das Kind nicht von dem Anerkennenden abstammt 
oder wenn das Kind mit Einwilligung des Mannes und der 
Mutter durch künstliche Befruchtung mittels Samen-
spende eines Dritten gezeugt worden ist. Kann die Mutter 
nach Satz 2 nicht anfechten, kann sie das Kind bei der 
Anfechtung der Vaterschaft auch nicht vertreten. 

§ 1600a BGB (alt) 
Persönliche Anfechtung; Anfechtung bei fehlender o-

der beschränkter Geschäftsfähigkeit 

(1) Die Anfechtung kann nicht durch einen Bevoll-
mächtigten erfolgen. 

(2) Die Anfechtungsberechtigten im Sinne von § 1600 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 können die Vaterschaft nur selbst an-
fechten. Dies gilt auch, wenn sie in der Geschäftsfähigkeit 
beschränkt sind; sie bedürfen hierzu nicht der Zustim-
mung ihres gesetzlichen Vertreters. Sind sie geschäftsun-
fähig, so kann nur ihr gesetzlicher Vertreter anfechten. 

(3) Für ein geschäftsunfähiges oder in der Geschäfts-
fähigkeit beschränktes Kind kann nur der gesetzliche Ver-
treter anfechten. 

(4) Die Anfechtung durch den gesetzlichen Vertreter 
ist nur zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen 
dient. 

(5) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann die Vater-
schaft nur selbst anfechten. 

§ 1600a BGB (neu) 
Persönliche Anfechtung; Anfechtung bei fehlender o-

der beschränkter Geschäftsfähigkeit 

(1) Die Anfechtung kann nicht durch einen Bevoll-
mächtigten erfolgen. 

(2) Ein geschäftsfähiger Betreuter kann die Vater-
schaft nur persönlich anfechten.  

(3) Ist die anfechtungsberechtigte Person geschäfts-
unfähig oder hat sie das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet, kann nur ihr gesetzlicher Vertreter die Anfechtung 
erklären.  

(4) Ist die anfechtungsberechtigte Person in der Ge-
schäftsfähigkeit beschränkt und hat sie das 14. Lebens-
jahr vollendet, kann sie die Anfechtung nur selbst erklä-
ren. Sie bedarf hierzu nicht der Zustimmung ihres gesetz-
lichen Vertreters.  

(5) Die Anfechtung durch den gesetzlichen Vertreter 
ist nur zulässig, wenn sie dem Wohl des Vertretenen 
dient. 
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§ 1600b BGB (alt) 
Anfechtungsfristen 

(1) Die Vaterschaft kann binnen zwei Jahren gericht-
lich angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem der Berechtigte von den Umständen erfährt, 
die gegen die Vaterschaft sprechen; das Vorliegen einer 
sozial-familiären Beziehung im Sinne des § 1600 Abs. 2 
erste Alternative hindert den Lauf der Frist nicht. 

(2) Die Frist beginnt nicht vor der Geburt des Kindes 
und nicht, bevor die Anerkennung wirksam geworden ist. 
In den Fällen des § 1593 Satz 4 beginnt die Frist nicht vor 
der Rechtskraft der Entscheidung, durch die festgestellt 
wird, dass der neue Ehemann der Mutter nicht der Vater 
des Kindes ist. 

 
 
 
 

(3) Hat der gesetzliche Vertreter eines minderjährigen 
Kindes die Vaterschaft nicht rechtzeitig angefochten, so 
kann das Kind nach dem Eintritt der Volljährigkeit selbst 
anfechten. In diesem Falle beginnt die Frist nicht vor Ein-
tritt der Volljährigkeit und nicht vor dem Zeitpunkt, in dem 
das Kind von den Umständen erfährt, die gegen die Va-
terschaft sprechen. 

(4) Hat der gesetzliche Vertreter eines Geschäftsun-
fähigen die Vaterschaft nicht rechtzeitig angefochten, so 
kann der Anfechtungsberechtigte nach dem Wegfall der 
Geschäftsunfähigkeit selbst anfechten. Absatz 3 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(5) Die Frist wird durch die Einleitung eines Verfah-
rens nach § 1598a Abs. 2 gehemmt; § 204 Abs. 2 gilt ent-
sprechend. Die Frist ist auch gehemmt, solange der An-
fechtungsberechtigte widerrechtlich durch Drohung an 
der Anfechtung gehindert wird. Im Übrigen sind § 204 Ab-
satz 1 Nummer 4, 8, 13, 14 und Absatz 2 sowie die §§ 206 
und 210 entsprechend anzuwenden. 

(6) Erlangt das Kind Kenntnis von Umständen, auf 
Grund derer die Folgen der Vaterschaft für es unzumutbar 
werden, so beginnt für das Kind mit diesem Zeitpunkt die 
Frist des Absatzes 1 Satz 1 erneut. 

§ 1600b BGB (neu) 
Anfechtungsfristen 

(1) Die Vaterschaft kann binnen zwei Jahren gericht-
lich angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem Zeit-
punkt, in dem der Anfechtungsberechtigte von den Um-
ständen erfährt, die gegen die Vaterschaft sprechen; das 
Vorliegen einer sozial-familiären Beziehung im Sinne des 
§ 1600 Absatz 3 Satz 1 hindert den Lauf der Frist nicht. 

(2) Die Frist beginnt nicht vor der Geburt des Kindes 
und nicht, bevor die Anerkennung wirksam geworden ist. 
Ist der Anfechtungsberechtigte minderjährig, beginnt die 
Frist außerdem nicht vor dem Eintritt der Volljährigkeit des 
Anfechtungsberechtigten und nicht vor dem Zeitpunkt, in 
dem dieser selbst von den Umständen erfährt, die gegen 
die Vaterschaft sprechen. Sie endet nicht vor der Vollen-
dung des 21. Lebensjahres. Satz 2 gilt nicht, wenn der 
gesetzliche Vertreter eines minderjährigen Anfechtungs-
berechtigten die Vaterschaft anficht. 

(3) Hat der gesetzliche Vertreter eines geschäftsunfä-
higen Anfechtungsberechtigten die Vaterschaft nicht 
rechtzeitig angefochten, so kann der Anfechtungsberech-
tigte die Vaterschaft nach dem Wegfall seiner Geschäfts-
unfähigkeit selbst anfechten. Die Frist beginnt nicht vor 
dem Wegfall der Geschäftsunfähigkeit und nicht vor dem 
Zeitpunkt, in dem der Anfechtungsberechtigte selbst von 
den Umständen erfährt, die gegen die Vaterschaft spre-
chen.  

(4) Die Frist wird durch die Einleitung eines Verfah-
rens nach § 1598a Absatz 2 oder § 1600 gehemmt; § 204 
Absatz 2 gilt entsprechend. Die Frist ist auch gehemmt, 
solange der Anfechtungsberechtigte widerrechtlich durch 
Drohung an der Anfechtung gehindert wird. Im Übrigen 
sind § 204 Absatz 1 Nummer 4, 8, 13, 14 und Absatz 2 
sowie die §§ 206 und 210 entsprechend anzuwenden. 

(5) Erlangt ein Kind Kenntnis von Umständen, auf 
Grund derer die Folgen der Vaterschaft für es unzumutbar 
werden, so beginnt für das Kind mit diesem Zeitpunkt die 
Frist des Absatzes 1 Satz 1 erneut. 
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Änderung des Personenstandsgesetzes – PStG 
(Artikel 2 des Gesetzesentwurfes) 

 
 

§ 44 PStG (alt) 
Erklärungen zur Anerkennung der Vaterschaft 

und der Mutterschaft 

(1) Die Erklärung, durch welche die Vaterschaft zu ei-
nem Kind anerkannt wird, sowie die Zustimmungserklä-
rung der Mutter können auch von den Standesbeamten 
beurkundet werden. Gleiches gilt für die etwa erforderli-
che Zustimmung des Kindes, des gesetzlichen Vertreters 
oder des Ehemannes der Mutter zu einer solchen Erklä-
rung sowie für den Widerruf der Anerkennung. 

(2) Die Erklärung, durch welche die Mutterschaft zu 
einem Kind anerkannt wird, und die etwa erforderliche Zu-
stimmungserklärung des gesetzlichen Vertreters der Mut-
ter können auch von den Standesbeamten beurkundet 
werden. 

(3) Dem Standesamt, das den Geburtseintrag des 
Kindes führt, ist eine beglaubigte Abschrift der Erklärun-
gen zu übersenden. Ist die Geburt des Kindes nicht im 
Inland beurkundet, so ist die beglaubigte Abschrift dem 
Standesamt I in Berlin zu übersenden. 

§ 44 PStG (neu) 
Erklärungen zur Anerkennung der Vaterschaft 

und der Mutterschaft 

(1) Die Erklärung, durch welche die Vaterschaft zu ei-
nem Kind anerkannt wird, sowie die Zustimmungserklä-
rung der Mutter können auch von den Standesbeamten 
beurkundet werden. Gleiches gilt für die etwa erforderli-
che Zustimmung des Kindes, des gesetzlichen Vertreters 
oder des Mannes, der dem Kind bislang als Vater zuge-
ordnet war, zu einer solchen Erklärung. 

(2) Die Erklärung, durch welche die Mutterschaft zu 
einem Kind anerkannt wird, und die etwa erforderliche Zu-
stimmungserklärung des gesetzlichen Vertreters der Mut-
ter können auch von den Standesbeamten beurkundet 
werden. 

(3) Dem Standesamt, das den Geburtseintrag des 
Kindes führt, ist eine beglaubigte Abschrift der Erklärun-
gen zu übersenden. Ist die Geburt des Kindes nicht im 
Inland beurkundet, so ist die beglaubigte Abschrift dem 
Standesamt I in Berlin zu übersenden. 

 

 

 

 

§ 44a PStG (neu) 
Nachweise nach einer Anerkennung 

trotz bestehender Vaterschaft 

Zur Prüfung der leiblichen Abstammung des Kindes 
von dem anerkennenden Mann nach § 1595a Absatz 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs verlangt das Standesamt 
die Vorlage des Ergebnisses einer genetischen Abstam-
mungsuntersuchung nach § 17 des Gendiagnostikgeset-
zes, dem zufolge der anerkennende Mann der leibliche 
Vater des Kindes ist. 

§ 47 PStG (alt) 
Berichtigung nach Abschluss der Beurkundung 

(1) In einem abgeschlossenen Registereintrag sind of-
fenkundige Schreibfehler zu berichtigen. Auf Grund öf-
fentlicher Urkunden oder eigener Ermittlungen des Stan-
desamts sind außerdem zu berichtigen 
1. die in den Personenstandsregistern eingetragenen 

Hinweise, 
2. fehlerhafte Übertragungen aus Urkunden, die der Ein-

tragung zugrunde gelegen haben, 
3. im Sterberegister die Angaben über den letzten 

Wohnsitz des Verstorbenen, 
4. in allen Personenstandsregistern die Registrierungs-

daten eines Personenstandseintrags, 
5. in allen Personenstandsregistern die Elementbe-

zeichnungen und Leittextangaben. 
Ferner können sonstige unrichtige oder unvollständige 
Eintragungen berichtigt werden, wenn der richtige oder 
vollständige Sachverhalt festgestellt wird durch 
1. Personenstandsurkunden, 
2. Dokumente des Heimatstaates, die zum Grenzüber-

tritt berechtigen, soweit dadurch ein erläuternder Zu-
satz zur Identität oder zur Namensführung im Perso-
nenstandsregister gestrichen werden soll. 

§ 47 PStG (neu) 
Berichtigung nach Abschluss der Beurkundung 

(1) 1In einem abgeschlossenen Registereintrag sind 
offenkundige Schreibfehler zu berichtigen. 2Auf Grund öf-
fentlicher Urkunden oder eigener Ermittlungen des Stan-
desamts sind außerdem zu berichtigen 
1. die in den Personenstandsregistern eingetragenen 

Hinweise, 
2. fehlerhafte Übertragungen aus Urkunden, die der Ein-

tragung zugrunde gelegen haben, 
3. im Sterberegister die Angaben über den letzten 

Wohnsitz des Verstorbenen, 
4. in allen Personenstandsregistern die Registrierungs-

daten eines Personenstandseintrags, 
5. in allen Personenstandsregistern die Elementbe-

zeichnungen und Leittextangaben. 
3Ferner können sonstige unrichtige oder unvollständige 
Eintragungen berichtigt werden, wenn der richtige oder 
vollständige Sachverhalt festgestellt wird durch 
1. Personenstandsurkunden, 
2. Dokumente des Heimatstaates, die zum Grenzüber-

tritt berechtigen, soweit dadurch ein erläuternder Zu-
satz zur Identität oder zur Namensführung im Perso-
nenstandsregister gestrichen werden soll. 
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(2) Gehen dem Standesamt berichtigende Mitteilun-
gen oder Anzeigen zu, so sind außerdem zu berichtigen 
1. im Geburtenregister die Angaben über Zeitpunkt und 

Ort der Geburt sowie das Geschlecht des Kindes, 
wenn die Geburt schriftlich angezeigt worden ist, 

2. im Sterberegister die Angaben über Zeitpunkt und Ort 
des Todes, wenn der Sterbefall schriftlich angezeigt 
worden ist, 

3. in allen Personenstandsregistern die Angaben über 
die Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen. 

(3) Bei Berichtigungen sind die Beteiligten vor der Än-
derung zu hören. Eine Anhörung unterbleibt in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1, 4 und 5 sowie des Ab-
satzes 1 Satz 3 Nummer 2. 

(4) Die Berichtigung fehlerhafter Registrierungsdaten 
eines Eintrags erfolgt durch Kennzeichnung des entspre-
chenden Registereintrags und erneute Beurkundung. Die 
nach Satz 1 gekennzeichneten Registereinträge gelten 
als stillgelegt und dürfen nicht mehr verarbeitet werden. 
Die Registrierungsdaten eines stillgelegten Eintrags kön-
nen wieder verwendet werden. 

4Eintragungen auf Grund einer Anerkennung, die nach 
§ 1594 Absatz 5 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
nicht wirksam war, sind zu berichtigen, wenn die Vater-
schaft des anderen Mannes durch Gerichtsbeschluss 
festgestellt wird. 

(2) Gehen dem Standesamt berichtigende Mitteilun-
gen oder Anzeigen zu, so sind außerdem zu berichtigen 
1. im Geburtenregister die Angaben über Zeitpunkt und 

Ort der Geburt sowie das Geschlecht des Kindes, 
wenn die Geburt schriftlich angezeigt worden ist, 

2. im Sterberegister die Angaben über Zeitpunkt und Ort 
des Todes, wenn der Sterbefall schriftlich angezeigt 
worden ist, 

3. in allen Personenstandsregistern die Angaben über 
die Rechtskraft gerichtlicher Entscheidungen. 

(3) Bei Berichtigungen sind die Beteiligten vor der Än-
derung zu hören. Eine Anhörung unterbleibt in den Fällen 
des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1, 4 und 5 sowie des Ab-
satzes 1 Satz 3 Nummer 2. 

(4) Die Berichtigung fehlerhafter Registrierungsdaten 
eines Eintrags erfolgt durch Kennzeichnung des entspre-
chenden Registereintrags und erneute Beurkundung. Die 
nach Satz 1 gekennzeichneten Registereinträge gelten 
als stillgelegt und dürfen nicht mehr verarbeitet werden. 
Die Registrierungsdaten eines stillgelegten Eintrags kön-
nen wieder verwendet werden. 

§ 63 PStG (alt) 
Benutzung in besonderen Fällen 

(1) Ist ein Kind angenommen, so darf abweichend von 
§ 62 ein beglaubigter Registerausdruck aus dem Ge-
burtseintrag nur den Annehmenden, deren Eltern, dem 
gesetzlichen Vertreter des Kindes und dem über 16 Jahre 
alten Kind selbst erteilt werden. Diese Beschränkung ent-
fällt mit dem Tod des Kindes; § 1758 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

(2) Ist der Geschlechtseintrag einer Person nach § 2 
Absatz 1 des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Be-
zug auf den Geschlechtseintrag und sind die Vornamen 
einer Person nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die 
Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag 
geändert worden, so gilt abweichend von § 62: 
1. eine Personenstandsurkunde aus dem Geburtsein-

trag darf nur der betroffenen Person selbst erteilt wer-
den, 

2. eine Ehe- oder Lebenspartnerschaftsurkunde aus 
dem Ehe- oder Lebenspartnerschaftseintrag darf nur 
der betroffenen Person selbst sowie ihrem Ehegatten 
oder Lebenspartner erteilt werden. 

Diese Beschränkungen entfallen mit dem Tod der be-
troffenen Person; § 13 des Gesetzes über die Selbstbe-
stimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag bleibt un-
berührt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Aus-
kunft aus einem und Einsicht in einen Registereintrag so-
wie Auskunft aus den und Einsicht in die Sammelakten. 

§ 63 PStG (neu) 
Benutzung in besonderen Fällen 

(1) Ist ein Kind angenommen, so darf abweichend von 
§ 62 ein beglaubigter Registerausdruck aus dem Ge-
burtseintrag nur den Annehmenden, deren Eltern, dem 
gesetzlichen Vertreter des Kindes und dem über 16 Jahre 
alten Kind selbst erteilt werden. Diese Beschränkung ent-
fällt mit dem Tod des Kindes; § 1758 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

(2) Ist der Geschlechtseintrag einer Person nach § 2 
Absatz 1 des Gesetzes über die Selbstbestimmung in Be-
zug auf den Geschlechtseintrag und sind die Vornamen 
einer Person nach § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die 
Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag 
geändert worden, so gilt abweichend von § 62: 
1. eine Personenstandsurkunde aus dem Geburtsein-

trag darf nur der betroffenen Person selbst erteilt wer-
den, 

2. eine Ehe- oder Lebenspartnerschaftsurkunde aus 
dem Ehe- oder Lebenspartnerschaftseintrag darf nur 
der betroffenen Person selbst sowie ihrem Ehegatten 
oder Lebenspartner erteilt werden. 

Diese Beschränkungen entfallen mit dem Tod der be-
troffenen Person; § 13 des Gesetzes über die Selbstbe-
stimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag bleibt un-
berührt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Aus-
kunft aus einem und Einsicht in einen Registereintrag so-
wie Auskunft aus den und Einsicht in die Sammelakten. 

(4) Ist die Anerkennung trotz bestehender Vaterschaft 
erfolgt, so darf abweichend von § 62 Auskunft aus einem 
und Einsicht in ein in die Sammelakten aufgenommenes 
Ergebnis einer genetischen Abstammungsuntersuchung 
nach § 17 des Gendiagnostikgesetzes nur dem Anerken-
nenden, der Mutter, dem Kind und dem anderen Mann, 
dessen Zustimmung nach § 1595a des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs erforderlich ist, erteilt werden. 
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Änderung der Justizaktenaufbewahrungsverordnung – JAktAV 
(Artikel 3 des Gesetzesentwurfes) 

 
 

Nummer 1112.1 Spalte 3 Buchstabe a der Anlage 
(alt) 

 
a) Ansprüche nichtehelicher Kinder gegen ihren Vater, 

soweit der Anspruch in einer rechtskräftigen, vor dem 
1. Juli 1970 erlassenen Entscheidung festgestellt 
worden ist oder der Mann vor diesem Zeitpunkt in ei-
ner öffentlichen Urkunde seine Vaterschaft anerkannt 
oder in einem vollstreckbaren Schuldtitel sich zur Er-
füllung der Ansprüche verpflichtet hat, Anfechtungen 
der Vaterschaft nach § 1600 Abs. 1 BGB und Artikel 
12 § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die rechtliche Stel-
lung der nichtehelichen Kinder 

Nummer 1112.1 Spalte 3 Buchstabe a der Anlage 
(neu) 

 
a) Ansprüche nichtehelicher Kinder gegen ihren Vater, 

soweit der Anspruch in einer rechtskräftigen, vor dem 
1. Juli 1970 erlassenen Entscheidung festgestellt 
worden ist oder der Mann vor diesem Zeitpunkt in ei-
ner öffentlichen Urkunde seine Vaterschaft anerkannt 
oder in einem vollstreckbaren Schuldtitel sich zur Er-
füllung der Ansprüche verpflichtet hat, Anfechtungen 
der Vaterschaft nach § 1600 Absatz 1 Satz 1 BGB 
und Artikel 12 § 3 Absatz 2 des Gesetzes über die 
rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder. 
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Änderung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit – FamFG 

(Artikel 4 des Gesetzesentwurfes) 
 
 

§ 171 FamFG (alt) 
Antrag 

(1) Das Verfahren wird durch einen Antrag eingeleitet. 
 

(2) In dem Antrag sollen das Verfahrensziel und die be-
troffenen Personen bezeichnet werden. In einem Verfah-
ren auf Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 Abs. 1 
Nr. 1 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sollen die Um-
stände angegeben werden, die gegen die Vaterschaft 
sprechen, sowie der Zeitpunkt, in dem diese Umstände be-
kannt wurden. 

§ 171 FamFG (neu) 
Antrag 

(1) Das Verfahren wird durch einen Antrag eingelei-
tet. 

(2) In dem Antrag sollen das Verfahrensziel und die 
betroffenen Personen bezeichnet werden. In einem Ver-
fahren auf Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 Abs. 
1 Nr. 1 bis 4 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sollen die 
Umstände angegeben werden, die gegen die Vaterschaft 
sprechen, sowie der Zeitpunkt, in dem diese Umstände 
bekannt wurden. 

§ 175 FamFG (alt) 
Erörterungstermin; persönliche Anhörung 

(1) Das Gericht soll vor einer Beweisaufnahme über die 
Abstammung die Angelegenheit in einem Termin erörtern. 
Es soll das persönliche Erscheinen der verfahrensfähigen 
Beteiligten anordnen. 

(2) Das Gericht soll vor einer Entscheidung über die Er-
setzung der Einwilligung in eine genetische Abstammungs-
untersuchung und die Anordnung der Duldung der Probe-
entnahme (§ 1598a Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) 
die Eltern und ein Kind, das das 14. Lebensjahr vollendet 
hat, persönlich anhören. Ein jüngeres Kind kann das Ge-
richt persönlich anhören. 

§ 175 FamFG (neu) 
Erörterungstermin; persönliche Anhörung 

(1) Das Gericht soll vor einer Beweisaufnahme über 
die Abstammung die Angelegenheit in einem Termin er-
örtern. Es soll das persönliche Erscheinen der verfah-
rensfähigen Beteiligten anordnen. 

(2) In Verfahren nach § 169 Nummer 2 und 4 soll das 
Gericht die Eltern und das Kind persönlich anhören. 

§ 176 FamFG (alt) 
Anhörung des Jugendamts 

(1) Das Gericht soll im Fall einer Anfechtung nach 
§ 1600 Absatz 1 Nummer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
sowie im Fall einer Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 4 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wenn die Anfechtung 
durch den gesetzlichen Vertreter erfolgt, das Jugendamt 
anhören. Im Übrigen kann das Gericht das Jugendamt an-
hören, wenn ein Beteiligter minderjährig ist. 

 

(2) Das Gericht hat dem Jugendamt in den Fällen einer 
Anfechtung nach Absatz 1 Satz 1 sowie einer Anhörung 
nach Absatz 1 Satz 2 die Entscheidung mitzuteilen. Gegen 
den Beschluss steht dem Jugendamt die Beschwerde zu. 

§ 176 FamFG (neu) 
Anhörung des Jugendamts 

(1) Das Gericht soll im Fall einer Anfechtung nach 
§ 1600 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs sowie im Fall einer Anfechtung nach § 1600 
Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs, wenn die Anfechtung durch den gesetzlichen Ver-
treter erfolgt, das Jugendamt anhören. Im Übrigen kann 
das Gericht das Jugendamt anhören, wenn ein Beteilig-
ter minderjährig ist. 

(2) Das Gericht hat dem Jugendamt in den Fällen ei-
ner Anfechtung nach Absatz 1 Satz 1 sowie einer Anhö-
rung nach Absatz 1 Satz 2 die Entscheidung mitzuteilen. 
Gegen den Beschluss steht dem Jugendamt die Be-
schwerde zu. 
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§ 180 FamFG (alt) 
Erklärungen zur Niederschrift des Gerichts 

Die Anerkennung der Vaterschaft, die Zustimmung der 
Mutter sowie der Widerruf der Anerkennung können auch 
in einem Erörterungstermin zur Niederschrift des Gerichts 
erklärt werden. Das Gleiche gilt für die etwa erforderliche 
Zustimmung des Mannes, der im Zeitpunkt der Geburt mit 
der Mutter des Kindes verheiratet ist, des Kindes oder ei-
nes gesetzlichen Vertreters. 

§ 180 FamFG (neu) 
Erklärungen zur Niederschrift des Gerichts 

(1) Die Anerkennung der Vaterschaft kann auch in ei-
nem Erörterungstermin zur Niederschrift des Gerichts er-
klärt werden. Das Gleiche gilt für die erforderlichen Zu-
stimmungen.  

(2) Nach Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens 
auf Feststellung der Vaterschaft für ein Kind kann ein an-
derer Mann als derjenige, dessen Feststellung beantragt 
ist, die Anerkennung der Vaterschaft für das betroffene 
Kind nur in einem Erörterungstermin zur Niederschrift 
des mit der Sache befassten Gerichts erklären. Die An-
erkennungserklärung nach Satz 1 darf nur aufgenommen 
werden, wenn der Anerkennende durch Vorlage eines 
Gutachtens über eine durchgeführte genetische Untersu-
chung zur Klärung der Abstammung nach § 17 des Gen-
diagnostikgesetzes nachgewiesen hat, dass er leiblicher 
Vater des Kindes ist. 

§ 182 FamFG (alt) 
Inhalt des Beschlusses 

(1) Ein rechtskräftiger Beschluss, der das Nichtbeste-
hen einer Vaterschaft nach § 1592 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs infolge der Anfechtung nach § 1600 Abs. 1 Nr. 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs feststellt, enthält die Fest-
stellung der Vaterschaft des Anfechtenden. Diese Wirkung 
ist in der Beschlussformel von Amts wegen auszuspre-
chen. 

 

(2) Weist das Gericht einen Antrag auf Feststellung des 
Nichtbestehens der Vaterschaft ab, weil es den Antragstel-
ler oder einen anderen Beteiligten als Vater festgestellt hat, 
spricht es dies in der Beschlussformel aus. 

§ 182 FamFG (neu) 
Inhalt des Beschlusses 

(1) Ein rechtskräftiger Beschluss, der das Nichtbeste-
hen einer Vaterschaft nach § 1592 Nummer 1 oder 2 oder 
§ 1593 des Bürgerlichen Gesetzbuchs infolge der An-
fechtung nach § 1600 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs feststellt, enthält die Feststel-
lung der Vaterschaft des Anfechtenden. Diese Wirkung 
ist in der Beschlussformel von Amts wegen auszuspre-
chen. 

(2) Weist das Gericht einen Antrag auf Feststellung 
des Nichtbestehens der Vaterschaft ab, weil es den An-
tragsteller oder einen anderen Beteiligten als Vater fest-
gestellt hat, spricht es dies in der Beschlussformel aus. 

Fassung des Regierungsentwurfes (BT-Drs. 21/2997) 
 
 

§ 185a FamFG (neu) 
Wiederaufnahme bei Anfechtung durch den leiblichen 

Vater 

(1) Wurde der Antrag auf Anfechtung der Vaterschaft 
nach § 1600 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
rechtskräftig durch Beschluss abgewiesen, ist ein Restitu-
tionsantrag des nach § 1600 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs anfechtungsberechtigten 
Mannes gegen diesen Beschluss, auch dann statthaft, 
wenn 
1. die sozial-familiäre Beziehung zwischen dem Kind und 

dem Mann, dessen Vaterschaft nach § 1592 Nummer 
1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs besteht, been-
det ist oder  

2. zwischen dem Kind und dem Antragsteller eine sozial-
familiäre Beziehung besteht. 

Satz 1 gilt entsprechend für den Restitutionsantrag gegen 
einen rechtskräftigen Beschluss, mit dem der Antrag auf 
Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 Absatz 2 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs in der bis zum … [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes] gelten-
den Fassung wegen des Bestehens einer sozialfamiliären 
Beziehung abgewiesen wurde. 

Endgültige Fassung nach der Beschlussempfehlung 
des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz 

(BT-Drs. 21/4323) 

§ 185a FamFG (neu) 
Wiederaufnahme bei Anfechtung durch den leiblichen 

Vater 

(1) Wurde der Antrag auf Anfechtung der Vaterschaft 
nach § 1600 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
rechtskräftig durch Beschluss abgewiesen, ist ein Resti-
tutionsantrag des nach § 1600 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs anfechtungsbe-
rechtigten Mannes gegen diesen Beschluss auch dann 
statthaft, wenn die sozial-familiäre Beziehung zwischen 
dem Kind und dem Mann, dessen Vaterschaft nach 
§ 1592 Nummer 1 oder 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
besteht, beendet ist. Satz 1 gilt entsprechend für den Re-
stitutionsantrag gegen einen rechtskräftigen Beschluss, 
mit dem der Antrag auf Anfechtung der Vaterschaft nach 
§ 1600 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der bis 
zum … [einsetzen: Datum des Tages vor dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes] geltenden Fassung wegen des Be-
stehens einer sozial-familiären Beziehung abgewiesen 
wurde. 
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(2) Ein Restitutionsantrag nach Absatz 1 kann frühes-
tens zwei Jahre nach einem rechtskräftigen Beschluss, der 
den Antrag auf Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 
Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs abweist, gestellt 
werden. Wurde ein Restitutionsantrag nach Absatz 1 
rechtskräftig als unzulässig verworfen oder hat das Famili-
engericht aufgrund eines Restitutionsantrags nach Absatz 
1 den Antrag auf Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 
Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erneut abgewie-
sen, kann ein neuer Restitutionsantrag nach Absatz 1 frü-
hestens zwei Jahre nach Rechtskraft dieser Entscheidung 
gestellt werden.  

(3) § 185 Absatz 3 und 4 ist anzuwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ein Restitutionsantrag nach Absatz 1 ist unzuläs-
sig, wenn das Kind bei Eintritt der Rechtskraft des Be-
schlusses zur Abweisung des Antrags auf Anfechtung 
der Vaterschaft nach § 1600 Absatz 3 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs volljährig war. Im Übrigen kann ein Restitu-
tions-antrag nach Absatz 1 erst gestellt werden, wenn 
seit Rechtskraft des Beschlusses eine Wartefrist verstri-
chen ist. Die Wartefrist beträgt  

1. vier Jahre, wenn das Kind bei Eintritt der Rechtskraft 
des Beschlusses das 14. Lebensjahr vollendet hatte,  

2. drei Jahre, wenn das Kind bei Eintritt der Rechtskraft 
des Beschlusses das 14. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hatte, und  

3. zwei Jahre, wenn das Kind bei Eintritt der Rechtskraft 
des Beschlusses das sechste Lebensjahr noch nicht 
vollendet hatte.  

Wurde ein Restitutionsantrag nach Absatz 1 rechtskräftig 
als unzulässig verworfen oder hat das Familiengericht 
auf Grund eines Restitutionsantrags nach Absatz 1 den 
Antrag auf Anfechtung der Vaterschaft nach § 1600 Ab-
satz 2 oder 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs erneut ab-
gewiesen, gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend.  

(3) § 185 Absatz 3 und 4 ist anzuwenden. 
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Änderung des SGB VIII 
(Artikel 5 des Gesetzes) 

 
 

§ 59 SGB VIII (alt) 
Beurkundung 

(1) Die Urkundsperson beim Jugendamt ist befugt, 

1. die Erklärung, durch die die Vaterschaft anerkannt oder 
die Anerkennung widerrufen wird, die Zustimmungser-
klärung der Mutter sowie die etwa erforderliche Zustim-
mung des Mannes, der im Zeitpunkt der Geburt mit der 
Mutter verheiratet ist, des Kindes, des Jugendlichen o-
der eines gesetzlichen Vertreters zu einer solchen Er-
klärung (Erklärungen über die Anerkennung der Vater-
schaft) zu beurkunden, 

2. die Erklärung, durch die die Mutterschaft anerkannt 
wird, sowie die etwa erforderliche Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters der Mutter zu beurkunden (§ 44 
Absatz 2 des Personenstandsgesetzes), 

3. die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprü-
chen eines Abkömmlings oder seines gesetzlichen 
Rechtsnachfolgers zu beurkunden, sofern der Ab-
kömmling zum Zeitpunkt der Beurkundung das 21. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat, 

4. die Verpflichtung zur Erfüllung von Ansprüchen auf Un-
terhalt (§ 1615l des Bürgerlichen Gesetzbuchs), auch 
des gesetzlichen Rechtsnachfolgers, zu beurkunden, 
 

5. die Bereiterklärung der Adoptionsbewerber zur An-
nahme eines ihnen zur internationalen Adoption vorge-
schlagenen Kindes (§ 7 Absatz 1 des Adoptions-
übereinkommens-Ausführungsgesetzes) zu beurkun-
den, 

6. den Widerruf der Einwilligung des Kindes in die An-
nahme als Kind (§ 1746 Absatz 2 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs) zu beurkunden, 

7. die Erklärung, durch die der Vater auf die Übertragung 
der Sorge verzichtet (§ 1747 Absatz 3 Nummer 2 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs), zu beurkunden, 

8. die Sorgeerklärungen (§ 1626a Absatz 1 Nummer 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie die etwa erforderli-
che Zustimmung des gesetzlichen Vertreters eines be-
schränkt geschäftsfähigen Elternteils (§ 1626c Absatz 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beurkunden, 
 

9. eine Erklärung des auf Unterhalt in Anspruch genom-
menen Elternteils nach § 252 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufzunehmen; 
§ 129a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 

Die Zuständigkeit der Notare, anderer Urkundspersonen 
oder sonstiger Stellen für öffentliche Beurkundungen bleibt 
unberührt. 

(2) Die Urkundsperson soll eine Beurkundung nicht vor-
nehmen, wenn ihr in der betreffenden Angelegenheit die 
Vertretung eines Beteiligten obliegt. 

(3) Das Jugendamt hat geeignete Beamte und Ange-
stellte zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 zu 
ermächtigen. Die Länder können Näheres hinsichtlich der 
fachlichen Anforderungen an diese Personen regeln. 

§ 59 SGB VIII (neu) 
Beurkundung 

(1) Die Urkundsperson beim Jugendamt ist befugt, 

1. die Erklärung, durch die die Vaterschaft anerkannt 
oder die Anerkennung widerrufen wird, die Zustim-
mungserklärung der Mutter sowie die etwa erforder-
liche Zustimmungserklärung des Mannes, der dem 
Kind bislang als Vater zugeordnet war, des Kindes, 
des Jugendlichen oder eines gesetzlichen Vertreters 
zu einer solchen Erklärung (Erklärungen über die 
Anerkennung der Vaterschaft) zu beurkunden,  

2. die Erklärung, durch die die Mutterschaft anerkannt 
wird, sowie die etwa erforderliche Zustimmung des 
gesetzlichen Vertreters der Mutter zu beurkunden 
(§ 44 Absatz 2 des Personenstandsgesetzes), 

3. die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsan-
sprüchen eines Abkömmlings oder seines gesetzli-
chen Rechtsnachfolgers zu beurkunden, sofern der 
Abkömmling zum Zeitpunkt der Beurkundung das 
21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, 

4. die Verpflichtung zur Erfüllung von Ansprüchen auf 
Unterhalt (§ 1615l des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
auch des gesetzlichen Rechtsnachfolgers, zu beur-
kunden, 

5. die Bereiterklärung der Adoptionsbewerber zur An-
nahme eines ihnen zur internationalen Adoption vor-
geschlagenen Kindes (§ 7 Absatz 1 des Adoptions-
übereinkommens-Ausführungsgesetzes) zu beur-
kunden, 

6. den Widerruf der Einwilligung des Kindes in die An-
nahme als Kind (§ 1746 Absatz 2 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs) zu beurkunden, 

7. die Erklärung, durch die der Vater auf die Übertra-
gung der Sorge verzichtet (§ 1747 Absatz 3 Nummer 
2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), zu beurkunden, 

8. die Sorgeerklärungen (§ 1626a Absatz 1 Nummer 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs) sowie die etwa erfor-
derliche Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ei-
nes beschränkt geschäftsfähigen Elternteils (§ 1626c 
Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu beur-
kunden, 

9. eine Erklärung des auf Unterhalt in Anspruch genom-
menen Elternteils nach § 252 des Gesetzes über das 
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit aufzunehmen; 
§ 129a der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 

Die Zuständigkeit der Notare, anderer Urkundspersonen 
oder sonstiger Stellen für öffentliche Beurkundungen 
bleibt unberührt. 

(2) Die Urkundsperson soll eine Beurkundung nicht 
vornehmen, wenn ihr in der betreffenden Angelegenheit 
die Vertretung eines Beteiligten obliegt. 

(3) Das Jugendamt hat geeignete Beamte und An-
gestellte zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Ab-
satz 1 zu ermächtigen. Die Länder können Näheres hin-
sichtlich der fachlichen Anforderungen an diese Perso-
nen regeln. 



Synoptische Darstellung der Gesetzesänderungen zum Gesetz zur Umsetzung des Urteils 
des Bundesverfassungsgerichts zur Vaterschaftsanfechtung (Stand: 13.3.2026) 
 
 

14 
 

 
 
 
 

Inkrafttreten 
(Artikel 6 des Gesetzes) 

 
 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
 


